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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

Beschluss 
 
der Bundeskommission 1/2016 
am 17. März 2016 in Köln 
 
 
 

 
Änderung der Anlagen 1, 6a, 21a, 31 und 32 zu den AVR 

Eingruppierung von Pflegelehrkräften 
 
I. 

 
Die Bundeskommission beschließt: 

 
 

A. Änderungen in Anlage 1 zu den AVR  
 
 In Abschnitt I Absatz a und Absatz c wird jeweils hinter die Angabe „2d“ ein 
 Komma und die Angabe „21a“ eingefügt.  
 

 
B. Änderungen in Anlage 6a zu den AVR  

 
I. In § 1 Absatz 1 Buchstabe a) wird nach der Angabe „Kr 14 bis Kr 9“ ein Komma 

und die Angabe „E 10 bis E 15 (Anlage 21a zu den AVR)“ eingefügt.  
 

II. § 2 wird wie folgt geändert:  
 
„Die Stundenvergütungen werden je Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe in den An-
lagen 3, 3a und 21a zu den AVR nach folgender Formel ermittelt:  
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏. 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 4
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟äß𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ 4,348

 

 
 

C. Änderungen in Anlage 21a zu den AVR – Anhang A  
 
 In den Entgeltgruppen 14 und 15 wird die Angabe „ab 150“ durch die Angabe „ab 
 151“ ersetzt.  
 
 

D. Änderungen in Anlage 31 zu den AVR – Anhang D  
 

I. Die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungsgruppen  
 
Kr 8 Ziffern 10, 11, 15, 16, 19a und 20,  
Kr 9 Ziffern 9, 10, 13, 13a und 14a,  
Kr 10 Ziffern 7, 7a und 8a und  
Kr 11 Ziffer 6  
 

Abteilung Arbeitsrecht und Sozialwirt-
schaft/Kommissionsgeschäftsstelle 
 
Karlstraße 40, 79104 Freiburg i. Br. 
Telefon-Zentrale 0761-200-0 
 
www.caritas.de 
 



Deutscher Caritasverband e.V. 
 

 
31.03.2016 10:33:00 2016-03-17_BK_B-Pflegelehrkraefte.docx 2 von 4 

werden gestrichen und jeweils durch die Würter „(durch Überleitung in Anlage 
21a zu den AVR entfallen)“ ersetzt.   
 

II.  
 
1. In der Vergütungsgruppe Kr 9 werden  

 
a) in der Ziffer 1 die Zahl „11“ durch die Zahl „8“,  
b) in der Ziffer 11 die Zahl „16“ durch die Zahl „14“ und  
c) in der Ziffer 14 die Zahl „20“ durch die Zahl „19“  

 
ersetzt. 
 

2. In der Vergütungsgruppe Kr 10 werden  
 

a) in der Ziffer 1 die Zahl „10“ durch die Zahl „8“,  
b) in der Ziffer 8 die Angabe „Ziffern 12 bis 13a“ durch die Angabe „Ziffer 

12“ und die Angabe „der jeweiligen“ durch die Angabe „dieser“ und  
c) in der Ziffer 9 die Angabe „Ziffern 14a und 15“ durch die Angabe „Ziffer 

15“ und die Wörter „diesen Ziffern“ durch die Wörter „dieser Ziffer“  
 

ersetzt. 
 

3. In der Vergütungsgruppe Kr 11 werden  
 

a) in der Ziffer 1 die Angabe „7a“ durch die Zahl „6“ ersetzt und 
b) in der Ziffer 7 die Angabe „8a und“ gestrichen. 

 
4. In der Vergütungsgruppe Kr 12 wird in der Ziffer 1 die Zahl „6“ durch die Zahl 

„5“ ersetzt. 
 

III. In den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen Kr 1 
bis Kr 13 werden die Anmerkungen Nr. 22, 24, 26 bis 30 gestrichen und jeweils 
durch das Wort „(entfallen)“ ersetzt. 

 
 

E. Änderungen in Anlage 32 zu den AVR – Anhang D  
 

I. Die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungsgruppen  
 
Kr 8 Ziffern 10, 11, 15, 16, 19a und 20,  
Kr 9 Ziffern 9, 10, 13, 13a und 14a,  
Kr 10 Ziffern 7, 7a und 8a und  
Kr 11 Ziffer 6  
 
werden gestrichen und jeweils durch die Wörter „(durch Überleitung in Anlage 
21a zu den AVR entfallen)“ ersetzt.  
 

II.  
 
1. In der Vergütungsgruppe Kr 9 werden  

 
a) in der Ziffer 1 die Zahl „11“ durch die Zahl „8“,  
b) in der Ziffer 11 die Zahl „16“ durch die Zahl „14“ und  
c) in der Ziffer 14 die Zahl „20“ durch die Zahl „19“  
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ersetzt. 
 

2. In der Vergütungsgruppe Kr 10 werden  
 

a) in der Ziffer 1 die Zahl „10“ durch die Zahl „8“,  
b) in der Ziffer 8 die Angabe „Ziffern 12 bis 13a“ durch die Angabe „Ziffer 

12“ und die Angabe „der jeweiligen“ durch die Angabe „dieser“ und  
c) in der Ziffer 9 die Angabe „Ziffern 14a und 15“ durch die Angabe „Ziffer 

15“ und die Wörter „diesen Ziffern“ durch die Wörter „dieser Ziffer“  
 

ersetzt. 
 

3. In der Vergütungsgruppe Kr 11 werden   
 

a) in der Ziffer 1 die Angabe „7a“ durch die Zahl „6“ ersetzt und   
b) in der Ziffer 7 die Angabe „8a und“ gestrichen.  

 
4. In der Vergütungsgruppe Kr 12 wird in der Ziffer 1 die Zahl „6“ durch die Zahl 

„5“ ersetzt.  
 

III. In den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen Kr 1 
bis Kr 13 werden die Anmerkungen Nr. 22, 24, 26 bis 30 gestrichen und jeweils 
durch das Wort „entfallen“ ersetzt.  
 

F. Inkrafttreten  
 
Diese Regelung tritt zum 1. April 2016 in Kraft. 

 
 
 
Köln, den 17. März 2016 
 
 
Heinz-Josef Kessmann 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 
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II. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Mit den oben wiedergegeben Änderungen der AVR sollen durch die Einführung der Anlage 21a 
zu den AVR entstandene Unklarheiten beseitigt werden. Die Streichung der Tätigkeitsmerkma-
le in den Anlagen 31 und 32 zu den AVR führt dazu, dass eine Eingruppierung von Pflegelehr-
kräften ausschließlich nach der Anlage 21a zu den AVR erfolgt. 
 

III. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Bundeskommission hat gemäß § 10 Absatz 1 AK-Ordnung eine umfassende Regelungszu-
ständigkeit mit Ausnahme der Bereiche, die ausschließlich den Regionalkommissionen zuge-
wiesen sind. Da den Regionalkommissionen die Festlegung der Höhe aller Vergütungsbestand-
teile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs in-
nerhalb der von Bundesebene vorgegebenen mittleren Werte und Bandbreiten sowie die Zu-
ständigkeit für Regelungen der Beschäftigungssicherung übertragen wurden (§ 10 Absatz 2 
und Absatz 3 AK-Ordnung), ergibt sich hieraus im Umkehrschluss eine Zuständigkeit der Bun-
deskommission für alle sonstigen, das heißt manteltariflichen bzw. strukturellen Regelungsge-
genstände. Außerdem ist die Bundeskommission für die Festlegung der oben genannten mittle-
ren Werte und Bandbreiten zuständig. 
 
Der vorliegende Text sieht Änderungen in den AVR vor, die die Struktur betreffen und somit in 
die Zuständigkeit der Bundeskommission fallen. 
 
 

* * * 


